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Gesetzentwurf der Fraktionen 
CDU/CSU und SPD 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
CDU/CSU und SPD 

Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Rechtsdurchset-

zung in sozialen Netzwerken 

Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Rechtsdurchset-

zung in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz – 
NetzDG)1) 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz – 
NetzDG)1) 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Gesetz zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung 

in sozialen Netzwerken 

Gesetz zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung 

in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
– NetzDG) 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
– NetzDG) 

§ 1 § 1 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Telemedien-
diensteanbieter, die mit Gewinnerzielungs-
absicht Plattformen im Internet betreiben, 
die es Nutzern ermöglichen, beliebige In-
halte mit anderen Nutzern auszutauschen, 
zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen (soziale Netzwerke). Plattfor-
men mit journalistisch-redaktionell gestalte-
ten Angeboten, die vom Diensteanbieter 
selbst verantwortet werden, gelten nicht als 
soziale Netzwerke im Sinne dieses Geset-
zes. 

(1) Dieses Gesetz gilt für Telemedien-
diensteanbieter, die mit Gewinnerzielungs-
absicht Plattformen im Internet betreiben, 
die dazu bestimmt sind, dass Nutzer be-
liebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen o-
der der Öffentlichkeit zugänglich machen 
(soziale Netzwerke). Plattformen mit journa-
listisch-redaktionell gestalteten Angeboten, 
die vom Diensteanbieter selbst verantwortet 
werden, gelten nicht als soziale Netzwerke 
im Sinne dieses Gesetzes. Das Gleiche gilt 
für Plattformen, die zur Individualkom-
munikation oder zur Verbreitung spezifi-
scher Inhalte bestimmt sind. 

                                                
1) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 17.9.2015, S.1). 
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(2) Der Anbieter eines sozialen Netz-
werks ist von den Pflichten nach den §§ 2 
und 3 befreit, wenn das soziale Netzwerk im 
Inland weniger als zwei Millionen Nutzer hat.  

(2) Der Anbieter eines sozialen Netz-
werks ist von den Pflichten nach den §§ 2 
und 3 befreit, wenn das soziale Netzwerk im 
Inland weniger als zwei Millionen re-
gistrierte Nutzer hat.  

(3) Rechtswidrige Inhalte sind Inhalte 
im Sinne des Absatzes 1, die den Tatbe-
stand der §§ 86, 86a, 89a, 90, 90a, 90b, 91, 
100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 131, 
140, 166, 184b, 184d, 185 bis 187, 241 oder 
269 des Strafgesetzbuchs erfüllen. 

(3) Rechtswidrige Inhalte sind Inhalte 
im Sinne des Absatzes 1, die den Tatbe-
stand der §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 
126, 129 bis 129b, 130, 131, 140, 166, 184b 
in Verbindung mit 184d, 185 bis 187, 201a, 
241 oder 269 des Strafgesetzbuchs erfüllen 
und nicht gerechtfertigt sind. 

§ 2 § 2 

Berichtspflicht Berichtspflicht 

(1) Anbieter sozialer Netzwerke sind 
verpflichtet, einen deutschsprachigen Be-
richt über den Umgang mit Beschwerden 
über rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattfor-
men mit den Angaben nach Absatz 2 viertel-
jährlich zu erstellen und im Bundesanzeiger 
sowie auf der eigenen Homepage spätes-
tens einen Monat nach Ende eines Quartals 
zu veröffentlichen. Der auf der eigenen 
Homepage veröffentlichte Bericht muss 
leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und 
ständig verfügbar sein. 

(1) Anbieter sozialer Netzwerke, die 
im Kalenderjahr mehr als 100 Beschwer-
den über rechtswidrige Inhalte erhalten, 
sind verpflichtet, einen deutschsprachigen 
Bericht über den Umgang mit Beschwerden 
über rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattfor-
men mit den Angaben nach Absatz 2 halb-
jährlich zu erstellen und im Bundesanzei-
ger sowie auf der eigenen Homepage spä-
testens einen Monat nach Ende eines Halb-
jahres zu veröffentlichen. Der auf der eige-
nen Homepage veröffentlichte Bericht muss 
leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und 
ständig verfügbar sein. 

(2) Der Bericht hat mindestens auf fol-
gende Aspekte einzugehen: 

(2) Der Bericht hat mindestens auf fol-
gende Aspekte einzugehen: 

1. Allgemeine Ausführungen, welche An-
strengungen der Anbieter des sozialen 
Netzwerks unternimmt, um strafbare 
Handlungen auf den Plattformen zu un-
terbinden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Darstellung der Mechanismen zur 
Übermittlung von Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte und der Entschei-
dungskriterien für Löschung und Sper-
rung von rechtswidrigen Inhalten, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Anzahl der im Berichtszeitraum einge-
gangenen Beschwerden über rechts-
widrige Inhalte, aufgeschlüsselt nach 
Beschwerden von Beschwerdestellen 
und Beschwerden von Nutzern und 
nach dem Beschwerdegrund, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Organisation, personelle Ausstattung, 
fachliche und sprachliche Kompetenz 
der für die Bearbeitung von Beschwer-
den zuständigen Arbeitseinheiten und 
Schulung und Betreuung der für die Be-
arbeitung von Beschwerden zuständi-
gen Personen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Mitgliedschaft in Branchenverbänden 
mit Hinweis darauf, ob in diesen Bran-
chenverbänden eine Beschwerdestelle 
existiert 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Anzahl der Beschwerden, bei denen 
eine externe Stelle konsultiert wurde, 
um die Entscheidung vorzubereiten,  

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Anzahl der Beschwerden, die im Be-
richtszeitraum zur Löschung oder Sper-
rung des beanstandeten Inhalts führten, 
aufgeschlüsselt nach Beschwerden von 
Beschwerdestellen und von Nutzern so-
wie nach dem Beschwerdegrund, 

7. Anzahl der Beschwerden, die im Be-
richtszeitraum zur Löschung oder Sper-
rung des beanstandeten Inhalts führten, 
aufgeschlüsselt nach Beschwerden von 
Beschwerdestellen und von Nutzern, 
nach dem Beschwerdegrund, ob ein 
Fall des § 3 Absatz 2 Nummer 3 
Buchstabe a vorlag, ob in diesem 
Fall eine Weiterleitung an den Nutzer 
erfolgte, sowie ob eine Übertragung 
an eine anerkannte Einrichtung der 
Regulierten Selbstregulierung nach 
§ 3 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b 
erfolgte, 

8. Zeit zwischen Beschwerdeeingang 
beim sozialen Netzwerk und Löschung 
oder Sperrung des rechtswidrigen In-
halts, aufgeschlüsselt nach Beschwer-
den von Beschwerdestellen und von 
Nutzern, nach dem Beschwerdegrund 
sowie nach den Zeiträumen “innerhalb 
von 24 Stunden“/“innerhalb von 48 
Stunden“/“innerhalb einer Woche“/“zu 
einem späteren Zeitpunkt“, 

8. u n v e r ä n d e r t  
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9. Maßnahmen zur Unterrichtung des Be-
schwerdeführers sowie des Nutzers, für 
den der beanstandete Inhalt gespei-
chert wurde, über die Entscheidung 
über die Beschwerde. 

9. u n v e r ä n d e r t  

§ 3 § 3 

Umgang mit Beschwerden über rechts-
widrige Inhalte 

Umgang mit Beschwerden über rechts-
widrige Inhalte 

(1) Der Anbieter eines sozialen Netz-
werks muss ein wirksames und transparen-
tes Verfahren nach Absatz 2 und 3 für den 
Umgang mit Beschwerden über rechtswid-
rige Inhalte vorhalten. Der Anbieter muss 
Nutzern ein leicht erkennbares, unmittelbar 
erreichbares und ständig verfügbares Ver-
fahren zur Übermittlung von Beschwerden 
über rechtswidrige Inhalte zur Verfügung 
stellen.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Verfahren muss gewährleis-
ten, dass der Anbieter des sozialen Netz-
werks 

(2) Das Verfahren muss gewährleis-
ten, dass der Anbieter des sozialen Netz-
werks 

1. unverzüglich von der Beschwerde 
Kenntnis nimmt und prüft, ob der Inhalt 
rechtswidrig und zu entfernen oder der 
Zugang zu ihm zu sperren ist, 

1. unverzüglich von der Beschwerde 
Kenntnis nimmt und prüft, ob der in der 
Beschwerde gemeldete Inhalt rechts-
widrig und zu entfernen oder der Zu-
gang zu ihm zu sperren ist, 

2. einen offensichtlich rechtswidrigen In-
halt innerhalb von 24 Stunden nach Ein-
gang der Beschwerde entfernt oder den 
Zugang zu ihm sperrt; dies gilt nicht, 
wenn das soziale Netzwerk mit der zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörde ei-
nen längeren Zeitraum für die Löschung 
oder Sperrung des offensichtlich rechts-
widrigen Inhalts vereinbart hat, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. jeden rechtswidrigen Inhalt innerhalb 
von 7 Tagen nach Eingang der Be-
schwerde entfernt oder den Zugang zu 
ihm sperrt, 

3. jeden rechtswidrigen Inhalt unverzüg-
lich, in der Regel innerhalb von 7 Ta-
gen nach Eingang der Beschwerde ent-
fernt oder den Zugang zu ihm sperrt; 
die Frist von 7 Tagen kann über-
schritten werden, wenn 
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 a) die Entscheidung über die 
Rechtswidrigkeit des Inhalts von 
der Unwahrheit einer Tatsachen-
behauptung oder erkennbar von 
anderen tatsächlichen Umstän-
den abhängt; das soziale Netz-
werk kann in diesen Fällen dem 
Nutzer vor der Entscheidung Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu 
der Beschwerde geben;  

 b) das soziale Netzwerk die Ent-
scheidung über die Rechtswid-
rigkeit innerhalb von 7 Tagen 
nach Eingang der Beschwerde 
einer nach den Absätzen 6 bis 8 
anerkannten Einrichtung der Re-
gulierten Selbstregulierung 
überträgt und sich deren Ent-
scheidung unterwirft, 

4. im Falle der Entfernung den Inhalt zu 
Beweiszwecken sichert und zu diesem 
Zweck für die Dauer von zehn Wochen 
im Inland speichert, 

4. im Falle der Entfernung den Inhalt zu 
Beweiszwecken sichert und zu diesem 
Zweck für die Dauer von zehn Wochen 
innerhalb des Geltungsbereichs der 
Richtlinien 2000/31/EG und 
2010/13/EU speichert, 

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer 
über jede Entscheidung unverzüglich 
informiert und seine Entscheidung 
ihnen gegenüber begründet und 

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer 
über jede Entscheidung unverzüglich 
informiert und seine Entscheidung 
ihnen gegenüber begründet. 

6. sämtliche auf den Plattformen befindli-
chen Kopien des rechtswidrigen Inhalts 
ebenfalls unverzüglich entfernt oder 
sperrt. 

entfällt 

(3) Das Verfahren muss vorsehen, 
dass jede Beschwerde und die zu ihrer Ab-
hilfe getroffene Maßnahme im Inland doku-
mentiert wird. 

(3) Das Verfahren muss vorsehen, 
dass jede Beschwerde und die zu ihrer Ab-
hilfe getroffene Maßnahme innerhalb des 
Geltungsbereichs der Richtlinien 
2000/31/EG und 2010/13/EU dokumentiert 
wird. 
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(4) Der Umgang mit Beschwerden 
muss von der Leitung des sozialen Netz-
werks durch monatliche Kontrollen über-
wacht werden. Organisatorische Unzuläng-
lichkeiten im Umgang mit eingegangenen 
Beschwerden müssen unverzüglich besei-
tigt werden. Den mit der Bearbeitung von 
Beschwerden beauftragten Personen müs-
sen von der Leitung des sozialen Netzwerks 
regelmäßig, mindestens aber halbjährlich 
deutschsprachige Schulungs- und Betreu-
ungsangebote gemacht werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Verfahren nach Absatz 1 kön-
nen durch eine von der in § 4 genannten 
Verwaltungsbehörde beauftragten Stelle 
überwacht werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Eine Einrichtung ist als Einrich-
tung der Regulierten Selbstregulierung 
im Sinne dieses Gesetzes anzuerkennen, 
wenn  

 1. die Unabhängigkeit und Sachkunde 
ihrer Prüfer gewährleistet ist, 

 2. eine sachgerechte Ausstattung und 
zügige Prüfung innerhalb von 7 Ta-
gen sichergestellt ist, 

 3. eine Verfahrensordnung besteht, die 
den Umfang und Ablauf der Prüfung, 
sowie Vorlagepflichten der ange-
schlossenen sozialen Netzwerke re-
gelt und die Möglichkeit der Überprü-
fung von Entscheidungen vorsieht,  

 4. eine Beschwerdestelle eingerichtet 
ist und 

 5. die Einrichtung von mehreren Anbie-
tern sozialer Netzwerke oder Institu-
tionen getragen wird, die eine sach-
gerechte Ausstattung sicherstellen. 
Außerdem muss sie für den Beitritt 
weiterer Anbieter insbesondere sozi-
aler Netzwerke offen stehen. 

 (7) Die Entscheidung über die Aner-
kennung einer Einrichtung der Regulier-
ten Selbstregulierung trifft die in § 4 ge-
nannte Verwaltungsbehörde.  
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 (8) Die Anerkennung kann ganz o-
der teilweise widerrufen oder mit Neben-
bestimmungen versehen werden, wenn 
Voraussetzungen für die Anerkennung 
nachträglich entfallen sind. 

 (9) Die Verwaltungsbehörde nach 
§ 4 kann auch bestimmen, dass für einen 
Anbieter von sozialen Netzwerken die 
Möglichkeit zur Übertragung von Ent-
scheidungen nach Absatz 2 Nummer 3 
Buchstabe b für einen zeitlich befristeten 
Zeitraum entfällt, wenn zu erwarten ist, 
dass bei diesem Anbieter die Erfüllung 
der Pflichten des Absatz 2 Nummer 3 
durch einen Anschluss an die Regulierte 
Selbstregulierung nicht gewährleistet 
wird. 

§ 4 § 4 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 einen Be-
richt nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig veröffentlicht,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 ein dort 
genanntes Verfahren für den Umgang 
mit Beschwerden von Beschwerdestel-
len oder Nutzern, die im Inland wohn-
haft sind oder ihren Sitz haben, nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig vor-
hält, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 ein dort 
genanntes Verfahren nicht oder nicht 
richtig zur Verfügung stellt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 den Um-
gang mit Beschwerden nicht oder nicht 
richtig überwacht, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 eine or-
ganisatorische Unzulänglichkeit nicht o-
der nicht rechtzeitig beseitigt, 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 3 eine 
Schulung oder eine Betreuung nicht o-
der nicht rechtzeitig anbietet oder 

6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 3 eine 
Schulung oder eine Betreuung nicht o-
der nicht rechtzeitig anbietet,  

7. entgegen § 5 einen inländischen Zu-
stellungsbevollmächtigten oder einen 
inländischen Empfangsberechtigten 
nicht oder nicht rechtzeitig benennt. 

7. entgegen § 5 einen inländischen Zu-
stellungsbevollmächtigten oder einen 
inländischen Empfangsberechtigten 
nicht benennt, oder 

 8. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 als 
Empfangsberechtigter auf Aus-
kunftsersuchen nicht reagiert. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, in den übrigen Fällen des Absatzes 1 
mit einer Geldbuße bis zu fünf Millionen 
Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 
Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist anzuwenden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 und 
8 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttau-
send Euro, in den übrigen Fällen des Absat-
zes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünf Millio-
nen Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 
Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist anzuwenden. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann auch 
dann geahndet werden, wenn sie nicht im 
Inland begangen wird.  

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundes-
amt für Justiz. Das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz erlässt im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern, dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur allgemeine Verwaltungsgrundsätze über 
die Ausübung des Ermessens der Bußgeld-
behörde bei der Einleitung eines Bußgeld-
verfahrens und bei der Bemessung der 
Geldbuße. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Will die Verwaltungsbehörde ihre 
Entscheidung darauf stützen, dass ein nicht 
entfernter oder nicht gesperrter Inhalt 
rechtswidrig im Sinne des § 1 Absatz 3 ist, 
so hat sie über die Rechtswidrigkeit vorab 
eine gerichtliche Entscheidung herbeizufüh-
ren. Zuständig ist das Gericht, das über den 
Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ent-
scheidet. Der Antrag auf Vorabentschei-
dung ist dem Gericht zusammen mit der 
Stellungnahme des sozialen Netzwerks zu-
zuleiten. Über den Antrag kann ohne münd-
liche Verhandlung entschieden werden. Die 
Entscheidung ist nicht anfechtbar und für die 
Verwaltungsbehörde bindend.  

(5) Will die Verwaltungsbehörde ihre 
Entscheidung darauf stützen, dass nicht 
entfernte oder nicht gesperrte Inhalte 
rechtswidrig im Sinne des § 1 Absatz 3 
sind, so soll sie über die Rechtswidrigkeit 
vorab eine gerichtliche Entscheidung her-
beiführen. Zuständig ist das Gericht, das 
über den Einspruch gegen den Bußgeldbe-
scheid entscheidet. Der Antrag auf Vor-
abentscheidung ist dem Gericht zusammen 
mit der Stellungnahme des sozialen Netz-
werks zuzuleiten. Über den Antrag kann 
ohne mündliche Verhandlung entschieden 
werden. Die Entscheidung ist nicht anfecht-
bar und für die Verwaltungsbehörde bin-
dend. 

§ 5 § 5 

Inländischer Zustellungsbevollmächtig-
ter 

Inländischer Zustellungsbevollmächtig-
ter 

Anbieter sozialer Netzwerke haben für 
Zustellungen in Bußgeldverfahren nach die-
sem Gesetz gegenüber der Verwaltungsbe-
hörde, der Staatsanwaltschaft und dem zu-
ständigen Gericht, sowie in zivilgerichtlichen 
Verfahren gegenüber dem zuständigen Ge-
richt einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten unverzüglich zu benennen. Für 
Auskunftsersuchen einer inländischen 
Strafverfolgungsbehörde ist eine empfangs-
berechtigte Person im Inland zu benennen. 

(1) Anbieter sozialer Netzwerke haben 
im Inland einen Zustellungsbevollmäch-
tigten zu benennen und auf ihrer Platt-
form in leicht erkennbarer und unmittel-
bar erreichbarer Weise auf ihn aufmerk-
sam zu machen. An diese Person können 
Zustellungen in Verfahren nach § 4 oder in 
Gerichtsverfahren vor deutschen Gerich-
ten wegen der Verbreitung rechtswidri-
ger Inhalte bewirkt werden. Das gilt auch 
für die Zustellung von Schriftstücken, die 
solche Verfahren einleiten. 

 (2) Für Auskunftsersuchen einer in-
ländischen Strafverfolgungsbehörde ist 
eine empfangsberechtigte Person im In-
land zu benennen. Die empfangsberech-
tigte Person ist verpflichtet, auf Aus-
kunftsersuchen nach Satz 1 48 Stunden 
nach Zugang zu antworten. Soweit das 
Auskunftsersuchen nicht mit einer das 
Ersuchen erschöpfenden Auskunft be-
antwortet wird, ist dies in der Antwort zu 
begründen. 
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§ 6 § 6 

Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften 

(1) Der Bericht nach § 2 wird erstmals 
für das zweite auf das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes folgende Vierteljahr fällig. 

(1) Der Bericht nach § 2 wird erstmals 
für das erste Halbjahr 2018 fällig. 

(2) Die Verfahren nach § 3 müssen in-
nerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingeführt sein. 

(2) Die Verfahren nach § 3 müssen in-
nerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingeführt sein. Erfüllt der 
Anbieter eines sozialen Netzwerkes die 
Voraussetzungen des § 1 erst zu einem 
späteren Zeitpunkt, so müssen die Ver-
fahren nach § 3 drei Monate nach diesem 
Zeitpunkt eingeführt sein. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Telemedienge-
setzes 

Änderung des Telemedienge-
setzes 

In § 14 Absatz 2 des Telemediengeset-
zes, das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1766) ge-
ändert worden ist, werden nach dem Wort 
„Eigentum“ die Wörter „oder anderer absolut 
geschützter Rechte“ eingefügt. 

Das Telemediengesetz vom 26. Feb-
ruar 2007 (BGBl. I S. 179), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1766) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

 1. An § 14 werden die folgenden Ab-
sätze 3 bis 5 angefügt: 

 „(3) Der Diensteanbieter darf dar-
über hinaus im Einzelfall Auskunft 
über bei ihm vorhandene Bestands-
daten erteilen, soweit dies zur Durch-
setzung zivilrechtlicher Ansprüche 
wegen der Verletzung absolut ge-
schützter Rechte aufgrund rechts-
widriger Inhalte, die von § 1 Absatz 3 
des Netzwerkdurchsetzungsgeset-
zes erfasst werden, erforderlich ist.  
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Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 

 (4) Für die Erteilung der Aus-
kunft nach Absatz 3 ist eine vorhe-
rige gerichtliche Anordnung über die 
Zulässigkeit der Auskunftserteilung 
erforderlich, die vom Verletzten zu 
beantragen ist. Für den Erlass dieser 
Anordnung ist das Landgericht ohne 
Rücksicht auf den Streitwert zustän-
dig. Örtlich zuständig ist das Gericht, 
in dessen Bezirk der Verletzte seinen 
Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Nie-
derlassung hat. Die Entscheidung 
trifft die Zivilkammer. Für das Verfah-
ren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend. Die Kosten der rich-
terlichen Anordnung trägt der Ver-
letzte. Gegen die Entscheidung des 
Landgerichts ist die Beschwerde 
statthaft. 

 (5) Der Diensteanbieter ist als 
Beteiligter zu dem Verfahren nach 
Absatz 4 hinzuzuziehen. Er darf den 
Nutzer über die Einleitung des Ver-
fahrens unterrichten.“ 

 2. In § 15 Absatz 5 wird Satz 4 wie folgt 
gefasst: 

 „§ 14 Absatz 2 bis 5 finden entspre-
chende Anwendung.“ 

Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2017 
in Kraft. 
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Zur Begründung der Beschlussempfehlung 

Im Folgenden werden lediglich die vom Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz emp-
fohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs erläu-
tert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird 
auf die jeweilige Begründung in Drucksache 18/12356 verwiesen. 

Zu Artikel 1 (NetzDG-E) 

Zu § 1 Absatz 1 NetzDG-E 

Durch das Abstellen auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie die Klarstellung in 
Satz 3 wird im Gesetzestext deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Anbieter von Plattfor-
men, die darauf angelegt sind, dass nur spezifische Inhalte verbreitet werden, nicht unter 
die Regelungen des NetzDG fallen. Daher fallen z. B. berufliche Netzwerke, Fachportale, 
Online-Spiele, Verkaufsplattformen nicht in den Anwendungsbereich. 

Durch das Streichen des Wortes „auszutauschen“ sowie die Klarstellung in Satz 3 wird im 
Gesetzestext deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Dienste der Individualkommunikation 
(z. B. E-Mail- oder Messengerdienste) nicht unter das Gesetz fallen. Dies ergibt sich auch 
aus dem eingrenzenden Tatbestandsmerkmal des Betreibens von „Plattformen“. Denn der 
Begriff der Plattform verweist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch auf Kommunikations-
räume, wo sich Kommunikation typischerweise an eine Mehrzahl von Adressaten richtet 
bzw. zwischen diesen stattfindet. 

Zu § 1 Absatz 2 NetzDG-E 

Durch die Ergänzung in § 1 Absatz 2 wird für die relevante Nutzerzahl, welche Vorausset-
zung für die Anwendbarkeit des NetzDG ist, auf „registrierte“ Nutzer abgestellt. Dies setzt 
voraus, dass die insofern relevanten Nutzer einen gewissen Registrierungsprozess durch-
laufen haben, wozu in der Regel die Zuordnung eines Nutzernamens und Zustimmung zu 
gewissen Regeln des sozialen Netzwerkes in Form von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen gehört. Ausgenommen sind damit bloße Besucher einer Webseite. Diese auszuneh-
men entsprach schon bisher dem Gesetzesanliegen. Ziel der Mindestnutzerzahl ist es, (nur) 
soziale Netzwerke mit großer Perpetuierungswirkung zu erfassen, wozu unregistrierte Be-
sucher in der Regel nicht beitragen. Nicht mehr registriert sind Nutzer, deren Nutzungsver-
hältnis mit dem sozialen Netzwerk beendet wurde. 

Zu § 1 Absatz 3 NetzDG-E 

Bei der Ergänzung des Wortlautes von § 1 Absatz 3 NetzDG-E um die Wörter „und nicht 
gerechtfertigt sind“ handelt es sich um eine Klarstellung des Gesetzesanliegens, wonach 
nur rechtswidrige Verbreitungen von Inhalten erfasst sein sollen. Die Verbreitung von Inhal-
ten, welche z. B. nach § 193 des Strafgesetzbuches (StGB) gerechtfertigt sind, soll nicht 
erfasst werden. 

Der Straftatenkatalog in § 1 Absatz 3 NetzDG-E wird durch Streichung verschiedener Straf-
tatbestände gestrafft. Herausgenommen aus dem Anwendungsbereich werden strafbare 
Inhalte, soweit es um Straftatbestände vorrangig zum Schutz des Ansehens der Bundesre-
publik Deutschland und seiner Repräsentanten oder von Institutionen geht. Gegenüber dem 
Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD entfallen § 90 StGB (Verunglimpfung 
des Bundespräsidenten), § 90a StGB (Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole) 
und § 90b StGB (Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen). 
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Zudem wird durch das Einfügen der Wörter „in Verbindung mit“ zwischen § 184b (Verbrei-
tung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften) und § 184 d StGB (Zugänglich-
machen pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien; Abruf kinder- und ju-
gendpornographischer Inhalte mittels Telemedien) klargestellt, dass entsprechend dem bis-
herigen Anliegen des Entwurfs nur kinderpornographische Inhalte in den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes fallen. 

Schließlich wird mit § 201a StGB ein in der Praxis wichtiger Straftatbestand zur Bekämp-
fung von Mobbing und anderen Formen der Verächtlichmachung durch Einstellen von Bild-
aufnahmen unter Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs aufgenommen. 

Zu § 2 Absatz 1 NetzDG-E 

Aufgrund der Änderung in § 2 Absatz 1 NetzDG-E sind Transparenzberichte durch die er-
fassten sozialen Netzwerke alle sechs Monate, anstatt wie ursprünglich vorgesehen alle 
drei Monate, zu erstellen. Hiermit wird einem vertretbaren Anliegen vor allem der betroffe-
nen Netzwerke und einem Vorschlag des Bundesrates entsprochen. 

§ 2 Absatz 1 NetzDG-E wurde zudem um eine Regelung ergänzt, wonach die Berichts-
pflichten nur für Anbieter sozialer Netzwerke gelten, die im Kalenderjahr mehr als 100 Be-
schwerden über rechtswidrige Inhalte im Sinne von § 1 Absatz 3 NetzDG-E erhalten. Damit 
entfällt die Berichtspflicht für Anbieter, bei denen rechtswidrige Inhalte im Sinne von § 1 
Absatz 3 NetzDG-E nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die vorgenommene Einschrän-
kung dient der Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Berichtspflichten, die vor allem für 
kleinere Netzwerke oder Start-ups belastend sein können. Unabhängig hiervon gilt die Be-
richtspflicht ohnehin nur für Anbieter, die mehr als zwei Millionen registrierte Nutzer haben, 
§ 1 Absatz 2 NetzDG-E. 

Zu § 2 Absatz 2 Nummer 7 NetzDG-E 

Die Berichtspflichten werden in § 2 Absatz 2 Nummer 7 NetzDG-E dahin ergänzt, dass die 
erfassten Anbieter in ihren Berichten auch aufschlüsseln müssen, in wie vielen Fällen sie 
sich auf Ausnahmen zur Sieben-Tages-Frist im Sinne von § 3 Absatz 2 Nummer 3 NetzDG-
E wegen notwendiger Klärung von Tatsachenbehauptungen oder anderer tatsächlicher 
Umstände sowie möglicher Gelegenheit zur Stellungnahme für den betroffenen Nutzer ge-
stützt haben. Zudem ist anzugeben, in wie vielen Fällen eine Weiterleitung an anerkannte 
Einrichtungen der Regulierten Selbstregulierung erfolgte. 

Zu § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 NetzDG-E 

Durch die Ergänzung in § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 NetzDG-E wird klargestellt, dass 
eine Prüfungspflicht der sozialen Netzwerke nur besteht, wenn die vom NetzDG erfassten 
Beschwerden einem konkreten Inhalt zugeordnet werden können. Die Beschwerde muss 
als Grundlage für die Einschätzung der Rechtswidrigkeit des Inhalts geeignet sein. Nicht 
auf konkrete Inhalte bezogene Beschwerden, welche den sozialen Netzwerken über die 
Beschwerdemechanismen nach § 3 Absatz 1 NetzDG-E zur Kenntnis gegeben werden, 
bleiben daher für die Erfüllung der Compliance-Vorgaben nach dem NetzDG-E irrelevant. 

Zu § 3 Absatz 2 Nummer 3 NetzDG-E 

Das Einfügen der Wörter „in der Regel“ in § 3 Absatz 2 Nummer 3 NetzDG-E dient dazu, 
den sozialen Netzwerken in schwierigen Fallkonstellationen mehr Zeit zu geben für die Ent-
scheidung, ob Inhalte strafrechtlich relevant im Sinne von § 1 Absatz 3 NetzDG-E sind. So 
erscheinen Fälle denkbar, in welchen das soziale Netzwerk innerhalb von sieben Tagen 
eine abschließende Entscheidung nicht mit der angemessenen Sorgfalt treffen kann.  
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Die Erweiterung des zeitlichen Spielraums in § 3 Absatz 2 Nummer 3 NetzDG-E trägt dazu 
bei, dass die sozialen Netzwerke nicht aus Zeitnot gemeldete Inhalte, die eine genauere 
strafrechtliche Prüfung erfordern, im Zweifel entfernen oder den Zugang zu ihnen sperren 
(sogenanntes Overblocking). Im Gesetzgebungsverfahren sind entsprechende Befürchtun-
gen geäußert worden. Durch die Flexibilisierung der (bisher) starren Frist in § 3 Absatz 2 
Nummer 3 NetzDG-E wird die Gefahr eines solchen Fehlanreizes ausgeschlossen, weil den 
sozialen Netzwerken ausreichend Zeit für eine notwendige rechtliche Prüfung des Inhalts 
zur Verfügung steht. 

Die Compliance-Pflicht, rechtswidrige Inhalte umgehend zu entfernen oder zu sperren, wird 
mit der Erweiterung des zeitlichen Spielraums in § 3 Absatz 2 Nummer 3 NetzDG-E nicht 
aufgehoben. Durch die Formulierung „in der Regel“ wird klargestellt, dass eine abschlie-
ßende Bewertung der Beschwerde zu einem Inhalt grundsätzlich weiterhin innerhalb von 
sieben Tagen erfolgen soll. Zudem bleibt es dabei, dass die Entfernung oder Sperrung im-
mer noch unverzüglich erfolgen muss (d. h. ohne schuldhaftes Zögern), was durch Einfügen 
des Wortes „unverzüglich“ in § 3 Absatz 2 Nummer 3 NetzDG-E klargestellt ist. Unberührt 
bleibt ohnehin, dass die Privilegierung des § 10 des Telemediengesetzes (TMG) nur dann 
erhalten bleiben kann, wenn das soziale Netzwerk unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes 
Zögern, tätig wird. 

Eine entsprechende Ergänzung von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 NetzDG-E bei der Frist 
zur Entfernung oder Sperrung offensichtlich rechtswidriger Inhalte binnen 24 Stunden ist 
nicht geboten. Durch die Begrenzung auf offensichtlich rechtswidrige Inhalte enthält die 
Fristenvorgabe bereits auf tatbestandlicher Ebene eine Eingrenzung. Denn erfasst werden 
nur Inhalte, die offensichtlich rechtswidrig sind. Für die Bestimmung der Offensichtlichkeit 
kann zum einen auf die Erfahrungen mit dem Begriff in ähnlichen Konstellationen zurück-
gegriffen werden (z. B. in § 101 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes – UrhG). Zum ande-
ren ergibt sich eine Präzisierung anhand der Frist von 24 Stunden. Offensichtlich rechts-
widrig sind Inhalte daher nur, wenn die Rechtswidrigkeit ohne vertiefte Prüfung, d. h. von 
geschultem Personal in der Regel sofort, mit zumutbarem Aufwand aber in jedem Fall bin-
nen 24 Stunden erkannt werden kann. Verbleiben danach Zweifel in tatsächlicher oder 
rechtlicher Hinsicht, wird keine offensichtliche Rechtsverletzung vorliegen (vergleichbar 
schon Drucksache 16/5048, S. 39). 

Zu § 3 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a NetzDG-E 

Zudem kann es geboten sein, den betroffenen Nutzern vor einer Entscheidung zur Entfer-
nung oder Zugangssperrung Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Dies kann ins-
besondere der Fall sein, wenn die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des Inhalts von 
der Wahrheit oder Unwahrheit einzelner Tatsachenbehauptungen in der Beschwerde oder 
von anderen tatsächlichen Umständen, insbesondere dem Kontext einer Äußerung, ab-
hängt. Für diese in der Regel aufklärungsbedürftigen Fälle sieht § 3 Absatz 2 Nummer 3 
Buchstabe a NetzDG-E nunmehr vor, dass die Sieben-Tages-Frist regelmäßig überschrit-
ten werden kann. 

Bleibt die Gelegenheit zur Stellungnahme durch den Nutzer ungenutzt, darf das soziale 
Netzwerk in der Regel von der Glaubhaftigkeit des Beschwerdevorbringens ausgehen und 
den Inhalt entfernen. Verteidigt der Nutzer dagegen seine Behauptungen, so muss das 
Netzwerk die Glaubhaftigkeit der entgegenstehenden Behauptungen abwägen. Sollte sich 
die Entscheidung des sozialen Netzwerks im Nachhinein als Fehleinschätzung herausstel-
len, darf hierauf kein Bußgeld gestützt werden, wie bereits im Gesetzentwurf der Fraktionen 
CDU/CSU und SPD in der Begründung zu § 4 NetzDG-E ausgeführt wurde. 
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Zu § 3 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b NetzDG-E  

Durch § 3 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b NetzDG-E wird das Beschwerdemanagement 
in Fällen des § 3 Absatz 2 Nummer 3 NetzDG-E für die Einbindung von anerkannten Ein-
richtungen der Regulierten Selbstregulierung geöffnet. Liegt kein Fall der offensichtlichen 
Rechtswidrigkeit vor, steht es den sozialen Netzwerken frei, die Entscheidung über die Ent-
fernung oder Sperrung einer anerkannten Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung zu 
übertragen.  

Wenn die anerkannte Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung den Inhalt als rechts-
widrig im Sinne des NetzDG-E einordnet, muss das soziale Netzwerk diesen unverzüglich 
entfernen oder sperren. Kommt die anerkannte Einrichtung der Regulierten Selbstregulie-
rung zu der Einschätzung, dass der Inhalt nicht rechtswidrig ist, so darf das soziale Netz-
werk diesen nicht entfernen oder sperren. In diesen Fällen ist es der Bußgeldbehörde ver-
wehrt, ein Bußgeld darauf zu stützen, dass entsprechende Inhalte tatsächlich rechtswidrig 
waren und diese gesperrt oder entfernt werden mussten. Denn in diesem Fall hat das sozi-
ale Netzwerk seine Pflicht zur Befolgung der Compliance-Vorgaben erfüllt, indem es die 
Entscheidung über die Entfernung oder Sperrung zulässigerweise an die anerkannte Ein-
richtung der Regulierten Selbstregulierung übertragen hat und bei entsprechender Ent-
scheidung dieser Einrichtung unverzüglich entfernt oder gesperrt hat. Insofern begrenzt die 
Öffnungsklausel des § 3 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b NetzDG-E den Einschätzungs-
spielraum der Bußgeldbehörde; zugleich eröffnet es für die sozialen Netzwerke die Mög-
lichkeit, die Einschätzung eines Inhalts auszulagern und auf eine unabhängige anerkannte 
Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung zu übertragen.  

Eine Übertragung der Entscheidung nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b NetzDG-E 
ist nur auf anerkannte Einrichtungen möglich.  

Zu § 3 Absatz 6 bis 9 NetzDG-E 

Die materiellen Voraussetzungen der Anerkennung einer Einrichtung der Regulierten 
Selbstregulierung werden in § 3 Absatz 6 NetzDG-E festgelegt und orientieren sich an § 19 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. Voraussetzung für eine Anerkennung sind da-
nach vor allem Unabhängigkeit und Sachkunde der Prüfer sowie eine sachgerechte Aus-
stattung, die eine Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des gemeldeten und übertrage-
nen Inhalts nach sieben Tagen ermöglicht. Es müssen Vorgaben für das Prüfverfahren, 
eine Verfahrensordnung sowie eine Beschwerdestelle bestehen. Die Entscheidungsgre-
mien sollen plural besetzt werden unter Einbeziehung der nach § 59 Absatz 2 des Rund-
funkstaatsvertrags der Länder zuständigen Aufsichtsbehörden (Landesmedienanstalten).  

Bei den Einrichtungen der Regulierten Selbstregulierung sind auch Beschwerdestellen ein-
zurichten, damit Nutzer, deren Inhalte zu Unrecht entfernt wurden, sich hiergegen beschwe-
ren können (§ 3 Absatz 6 Nummer 4 NetzDG-E). Damit wird sichergestellt, dass es in Fällen 
der unberechtigten Sperrung tatsächlich zulässiger Inhalte schnell und unkompliziert zur 
Wiederherstellung der Inhalte kommt. 

Die Einrichtung muss gemäß § 3 Absatz 6 Nummer 5 NetzDG-E von mehreren Anbietern 
sozialer Netzwerke oder Institutionen getragen werden, die eine sachgerechte Ausstattung 
sicherstellen. Außerdem muss sie für den Beitritt weiterer Anbieter insbesondere sozialer 
Netzwerke offen stehen. Das Prüfverfahren der angerufenen Einrichtung der Regulierten 
Selbstregulierung wird im Einzelnen durch dessen Verfahrensordnung bestimmt. Die Be-
troffenen (soziales Netzwerk, Beschwerdeführer, Nutzer) haben Gelegenheit, gegenüber 
der Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung Stellung zu nehmen. Das soziale Netz-
werk kann eine Stellungnahme schon mit der Übertragung der Entscheidung auf die Ein-
richtung der Regulierten Selbstregulierung verbinden. Beschwerdeführer und Nutzer kön-
nen sich, nachdem sie gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 5 NetzDG-E von der Übertragung auf 
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die Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung informiert wurden, gegenüber dieser äu-
ßern. 

Das eröffnete System der Regulierten Selbstregulierung bleibt einer Aufsicht unterworfen. 
Die Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung muss durch das Bundesamt für Justiz 
anerkannt werden, § 3 Absatz 7 NetzDG-E. Die Anerkennung kann widerrufen oder mit Ne-
benbestimmungen versehen werden, § 3 Absatz 8 NetzDG-E. Dies wird insbesondere 
dann in Betracht kommen, wenn sich herausstellt, dass die Unabhängigkeit und Sachkunde 
der Prüfer nicht gewährleistet oder eine zügige Bearbeitung nicht sichergestellt ist. Dadurch 
ist gewährleistet, dass die Compliance-Vorgaben des NetzDG nicht unterlaufen werden. 

Durch § 3 Absatz 9 NetzDG-E wird geregelt, dass in Fällen, in denen zu erwarten ist, dass 
bei einem Anbieter die Erfüllung der Pflichten des Absatz 2 Nummer 3 durch einen An-
schluss an die Selbstkontrolle nicht gewährleistet ist, das Bundesamt für Justiz dessen 
Möglichkeit, an dem System der Regulierten Selbstregulierung teilzunehmen, für einen be-
grenzten Zeitraum suspendieren kann. 

Weitergehender Kontrollmechanismen über das Funktionieren der Regulierten Selbstregu-
lierung bedarf es nicht. Ergeben sich bei der Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung 
Missstände, so wird deren Anerkennung zu widerrufen sein. Wenn soziale Netzwerke Ent-
scheidungen zum Entfernen oder Sperren an die Einrichtung abgeben, obwohl die Voraus-
setzungen hierfür nicht gegeben sind, z. B. bei offensichtlicher Rechtswidrigkeit des Inhalts) 
oder den Entscheidungen der Einrichtung zum Entfernen oder Sperren nicht Folge leistet, 
so ist dieses Verhalten mit der Compliance-Vorgabe nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 nicht 
vereinbar und kann, wenn sich hier ein systemischer Mangel des Netzwerks offenbart, 
Grundlage für ein Bußgeld nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 NetzDG-E sein. 

Zu § 3 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 3 NetzDG-E 

Die Pflicht zur Speicherung entfernter Inhalte zu Beweiszwecken in § 3 Absatz 2 Nummer 4 
NetzDG-E wird dahingehend geändert, dass eine Pflicht zum Speichern im Inland entfällt, 
und eine Speicherung im Anwendungsbereich der genannten EU-Richtlinien genügt. Ent-
sprechendes gilt für die Dokumentation von Beschwerden und von Abhilfemaßnahmen 
nach § 3 Absatz 3 NetzDG-E. Damit werden europarechtliche Bedenken im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit einer Inlandsspeicherpflicht mit dem digitalen Binnenmarkt in Europa ausge-
räumt.  

Zu § 3 Absatz 2 Nummer 6 NetzDG-E 

Die Pflicht in § 3 Absatz 2 Nummer 6 NetzDG-E zur Löschung von Kopien rechtswidriger 
Inhalte entfällt. Damit wird berücksichtigt, dass der Begriff der Kopien schwer bestimmbar 
ist, insbesondere in Fällen, wenn bestimmte Posts bzw. Inhalte in einem anderen Kontext 
(z. B. als Zitat oder in Form einer Berichterstattung) wiedergegeben werden. Jeweils den 
Kontext von Kopien zu berücksichtigen, würde die sozialen Netzwerke mit schwierigen Prü-
fungen konfrontieren, zumal sich die Beschwerde in der Regel nicht auf die Verbreitung des 
rechtswidrigen Inhalts in anderen Kontexten bezieht. 

Zu § 4 Absatz 5 NetzDG-E 

Das Vorabentscheidungsverfahren wird nach Auffassung des Ausschusses für die Fälle der 
eigenständigen Entscheidungen der sozialen Netzwerke gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2 
und Nummer 3 NetzDG-E benötigt. Allerdings wird die strikte Verpflichtung der Verwal-
tungsbehörde, ein Vorabentscheidungsverfahren durchzuführen, durch die Umwandlung 
des § 4 Absatz 5 NetzDG-E in eine Soll-Vorschrift flexibilisiert. Das Vorabentscheidungs-
verfahren ist geboten, wenn die Verwaltungsbehörde den Vorwurf, kein richtiges Verfahren 
für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorzuhalten, auf eine syste-
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misch falsche Entscheidungspraxis der sozialen Netzwerke stützt, die mit einer überschau-
baren Zahl von falschen Einzelfallentscheidungen belegt wird. Wird der Vorwurf dagegen 
in erster Linie auf eine fehlerhafte Anweisung der Mitarbeiter des Beschwerdeteams ge-
stützt, erscheint ein Vorabentscheidungsverfahren entbehrlich.  

Zudem wird auch durch die Verwendung des Plurals in § 4 Absatz 5 NetzDG-E deutlicher 
zum Ausdruck gebracht, dass Grundlage für die Verwirklichung des Bußgeldtatbestandes 
in § 4 Absatz 1 Nummer 2 NetzDG-E nicht schon die fehlerhafte Nichtlöschung eines ein-
zelnen Inhaltes sein kann, sondern es auf ein systemisches Versagen ankommt, welches 
sich erst durch beharrliche Verstöße gegen die Compliance-Vorgaben aus § 3 Absatz 1 und 
2 NetzDG-E ergeben kann. 

Zu § 5 NetzDG-E in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Nummer 7, 8, Absatz 2 NetzDG-E 

Die Regelung zum Zustellungsbevollmächtigten wird dahin ergänzt, dass die Angaben – 
ähnlich Impressumspflichten – auf der Plattform der sozialen Netzwerke leicht erkennbar 
und unmittelbar erreichbar sein müssen. Außerdem ist der Zustellungsbevollmächtigte nicht 
nur in konkreten Verfahren, sondern dauerhaft, d. h. auch zum Zwecke der Einleitung von 
Verfahren mit Bezug zur Verbreitung rechtswidriger Inhalte im Sinne von § 1 Absatz 3 
NetzDG-E, verfügbar zu halten. 

Zudem wurde eine Pflicht zur Reaktion auf Auskunftsersuchen inländischer Strafverfol-
gungsbehörden binnen 48 Stunden eingefügt.  

Die Regelungen in § 5 NetzDG-E sind bußgeldbewehrt. Neben dem schon bisher vorgese-
henen § 4 Absatz 1 Nummer 7 NetzDG-E wird eine weitere Nummer 8 eingefügt, wonach 
es auch eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn der Empfangsberechtigte beharrlich nicht 
auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden reagiert. 

Zu § 6 NetzDG-E 

§ 6 Absatz 1 NetzDG-E ist an den geänderten Turnus der Berichtspflichten angepasst. 

Für Anbieter sozialer Netzwerke, die die Bagatellgrenze des § 1 Absatz 2 NetzDG-E erst 
nach Inkrafttreten erfüllen, erhält der angefügte Satz 2 eine Übergangsregelung, die auch 
diesen Netzwerken eine angemessene Übergangsfrist sichert. Nähere Bestimmungen zur 
Feststellung, ob ein Netzwerk die Voraussetzungen des § 1 erfüllt, werden in den gemäß 
§ 4 Absatz 4 Satz 2 zu erlassenden allgemeinen Verwaltungsgrundsätzen über die Aus-
übung des Ermessens der Bußgeldbehörde bei der Einleitung eines Bußgeldverfahrens 
geregelt.  

Zu Artikel 2 (Änderung des TMG) 

Zu Nummer 1 (Änderung von § 14 Absatz 3 bis 5 TMG) 

Ziel des Auskunftsanspruchs ist es, den Betroffenen einen wirksamen und durchsetzbaren 
Anspruch auf Feststellung der Identität des Verletzers bei Rechtsverletzungen im Internet 
zu verschaffen. Mit § 14 Absatz 3 TMG-E wird deshalb eine neue datenschutzrechtliche 
Ermächtigungsnorm in die Regelungen der §§ 11 ff. TMG eingefügt. Dies entspricht dem 
schon im Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD, dort mit § 14 Absatz 2 TMG-
E verfolgten Anliegen. Damit wird geregelt, in welchen Fällen von Persönlichkeitsrechtsver-
letzungen dem Diensteanbieter die Datenherausgabe erlaubt ist. In Fällen, in welchen be-
reits nach jetziger Rechtslage ein Auskunftsanspruch gemäß § 242 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB) dem Grunde nach besteht, wird dieser Auskunftsanspruch nun durch die 
Regelung des § 14 Absatz 3 TMG für den Diensteanbieter auch erfüllbar. Für die Zukunft 
sollte überlegt werden, ob der Anspruch nach dem Vorbild vergleichbarer Auskunftsansprü-
che wie beispielsweise in § 101 UrhG kodifiziert werden könnte, um dem Verletzten eine 
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Durchsetzung seiner Rechte nach klaren Kriterien zu ermöglichen. Dabei wäre insbeson-
dere sicherzustellen, dass der Verletzte von denjenigen, die für rechtsverletzende Tätigkei-
ten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbracht haben, Auskunft über Tat-
sachen verlangen kann, die erforderlich sind, um die Identität des Täters festzustellen und 
die sich aus der Rechtsverletzung ergebenden Ansprüche durchzusetzen.  

Ob und wann ein Auskunftsanspruch gemäß § 242 BGB dem Grunde nach besteht, bleibt 
weiterhin der Ausgestaltung der Gerichte vorbehalten. Eine Änderung nimmt Artikel 2 inso-
fern nicht vor. 

Der Anwendungsbereich von § 14 Absatz 3 TMG-E ist auf Fälle strafrechtlich relevanter 
Verletzungen absolut geschützter Rechte beschränkt. Die Auskunft darf nur erteilt werden, 
wenn die Verletzungshandlung den Tatbestand einer der in § 1 Absatz 3 NetzDG-E ge-
nannten Strafvorschriften erfüllt. Damit wird die Datenherausgabe nur in Fällen schwerwie-
gender Persönlichkeitsrechtsverletzungen eröffnet. Zudem gilt § 14 Absatz 3 TMG-E nur 
für die Fälle der Verletzung absolut geschützter Rechte, die nicht bereits durch § 14 Ab-
satz 2 TMG erfasst sind. § 14 Absatz 2 TMG bleibt unverändert, so dass mit der Neurege-
lung keine Änderungen hinsichtlich der zivilrechtlichen Durchsetzung von Immaterialgüter-
rechten verbunden sind. 

Die datenschutzrechtliche Erlaubnis der Datenherausgabe steht unter dem Vorbehalt einer 
richterlichen Gestattung (Richtervorbehalt). Dies war schon im Gesetzentwurf der Fraktio-
nen CDU/CSU und SPD angelegt (vgl. dort Begründung unter B.: „aufgrund gerichtlicher 
Anordnung“). Damit wird verfahrensrechtlich sichergestellt, dass es nicht vorschnell zur 
Herausgabe von Daten kommt, sondern dem immer eine richterliche Prüfung und Anord-
nung vorausgeht. Eine entsprechende Absicherung erscheint in den erfassten Fällen des-
wegen notwendig, weil die behaupteten Rechtsverletzungen sich oft im Kontext heftiger 
Debatten und Auseinandersetzungen abspielen können. Die Situation ist damit nicht ver-
gleichbar mit der Auskunftserteilung über Bestandsdaten in anderen Bereichen wie etwa im 
Urheberrecht. Sie betrifft einen Kernbereich der Ausübung der durch Artikel 5 Absatz 1 des 
Grundgesetzes geschützten Meinungsfreiheit. Der Richtervorbehalt wird Einschüchte-
rungseffekte auf die Ausübung der Meinungsfreiheit in diesem eng begrenzten Bereich be-
sonders grundrechtssensibler Kommunikation verhindern. Insbesondere sollen Teilnehmer 
von Debatten und Diskussionen nicht mit der Angst leben müssen, dass Diensteanbieter 
vorschnell und ohne richterliche Prüfung, gegebenenfalls aufgrund falscher Angaben eines 
Dritten, ihre Anonymität aufdecken.  

Die Ausgestaltung des Richtervorbehalts erfolgt in § 14 Absatz 4 TMG-E, der sich an die 
Regelung in § 101 Absatz 9 UrhG anlehnt. Voraussetzung für eine Entscheidung des Ge-
richts ist ein entsprechender Antrag des Verletzten.  

Sachlich zuständig für das richterliche Gestattungsverfahren ist das Landgericht. Am Wohn-
sitz, Sitz oder Ort der Niederlassung des Verletzten wird eine örtliche Zuständigkeit begrün-
det. Die internationale Zuständigkeit richtet sich grundsätzlich nach der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-Verordnung). 

Im Übrigen gelten für das Verfahren die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
Der Prüfungsumfang für das gerichtliche Verfahren folgt aus § 14 Absatz 3  
TMG-E. Das Gericht wird prüfen, ob eine Herausgabe von Bestandsdaten beantragt ist und 
dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wegen der Verletzung absolut geschützter 
Rechte aufgrund von rechtswidrigen Inhalten im Sinne von § 1 Absatz 3 des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes erforderlich ist. 
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Der Diensteanbieter ist zwingend am richterlichen Gestattungsverfahren zu beteiligen, § 14 
Absatz 5 Satz 1 TMG-E. Dieser kann den Nutzer von dem Verfahren unterrichten, § 14 Ab-
satz 5 Satz 2 TMG-E. In der Regel wird er hierzu aus den vertraglichen Regelungen im 
Innenverhältnis zum Nutzer (Rücksichtnahmepflichten nach § 241 Absatz 2 BGB) verpflich-
tet sein. 

Zu Nummer 2 (Änderung von § 15 Absatz 5 TMG-E) 

Die Änderung von § 15 Absatz 5 Satz 4 TMG-E ist redaktionell bedingt. Schon bisher war 
die gesamte Öffnungsklausel des § 14 Absatz 2 TMG für Nutzungsdaten über die Verwei-
sung in § 15 Absatz 5 Satz 4 TMG entsprechend anwendbar (vgl. Drucksache 16/3078, 
S. 16: „§ 15 Abs. 5 ordnet die entsprechende Anwendung von § 14 Abs. 2 für den Bereich 
der Nutzungsdaten an."). Schon nach dem Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und 
SPD würde sich die Ergänzung in § 14 Absatz 2 TMG-E auch auf Nutzungsdaten erstre-
cken, da sich der bisherige § 15 Absatz 5 Satz 4 TMG dann auch darauf beziehen würde. 
Da die Änderungen der datenschutzrechtlichen Öffnungsklausel nunmehr nicht in § 14 Ab-
satz 2 TMG-E, sondern in § 14 Absatz 3 bis 5 TMG-E erfolgen, ist die Verweisungsnorm in 
§ 15 Absatz 5 Satz 4 TMG-E entsprechend redaktionell anzupassen. 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Mit dem späteren Inkrafttreten am 1. Oktober 2017 wird den sozialen Netzwerken und den 
anerkannten Einrichtungen der Regulierten Selbstregulierung mehr Zeit für die Anpassung 
an die neue Gesetzeslage gewährt. Dies erscheint angemessen vor dem Hintergrund, dass 
insofern erhebliche Dispositionen zu treffen sind. 


